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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1972

Norm

UWG §7 C

Rechtssatz

Die Behauptung, die von einem Konkurrenten gelieferte Maschine sei ein "Klumpert", das schon kurze Zeit nach der

Installierung nicht mehr funktioniere, ist eine beweisbare Tatsachenbehauptung.

Entscheidungstexte

4 Ob 344/72
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